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Hauptziele des Interreg III B
1. Positionierung des Alpenraums als eine starke räumliche

Einheit im Netzwerk der europäischen Regionen

2. Anregung und Unterstützung einer nachhaltigen Ent-
wicklung unter Berücksichtigung der Beziehungen zwi-
schen den alpinen Kerngebieten und den dicht besiedel-
ten Randgebieten

3. Verbesserung der Transportsysteme und der Erreichbar-
keit

4. Erhaltung, Schutz und Entwicklung des Natur- und Kul-
turerbes
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Die nichtstaatliche
Dachorganisat ion
der CIPRA wurde
1952 mit Hauptsitz
in Schaan im Fürs-
tentum Liechtenstein
gegründet. Sie ver-
folgt die Erhaltung
der regionalen Viel-
falt und des Natur-
und Kulturerbes und
erarbeitet Lösungen
für grenzüberschrei-
tende Probleme im
Alpenraum. Mit Pro-
jekten wie „Zukunft
in den Alpen“ oder

„Allianz in den Alpen“ wird eine zukunftsfähige Entwicklung
durch die Verbesserung der ökologischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Situation auf lokaler Ebene angestrebt. Es gilt, den
Naturschutz, die Bedürfnisse der Bevölkerung und wirtschaftli-
che Ziele miteinander in Einklang zu bringen. Um die kulturelle
Identität und Eigenständigkeit der Gemeinden zu erhalten, sind
durch zukunftsbeständiges Wirtschaften vor allem die regionale
Produktvermarktung und die Dienstleistungen zu sichern. In der
„Alpenkonvention“, an der die CIPRA maßgeblich beteiligt war,
sind daher eigene Protokolle für die Bereiche „Bevölkerung und
Kultur“ und „Tourismus“ entwickelt worden.
Die Alpenkonvention wurde 1991von Österreich, Frankreich,
Deutschland, Italien, Liechtenstein, der Schweiz und der EU
unterzeichnet. Dieser Staatsvertrag hat völkerrechtliche Verbind-
lichkeit und dient zur Gewährleistung des Schutzes und einer
nachhaltigen Entwicklung des Alpenraums. Ein Hauptaugen-
merk liegt dabei auf der Sicherung der wirtschaftlichen und kul-
turellen Interessen der einheimischen Bevölkerung im Einklang

mit den ökologischen Er-
fordernissen. Kernstück
der Alpenkonvention
sind deren Durchfüh-
rungsprotokolle, als „Ins-
trumentarium für eine
nachhaltige Entwick-
lung“ des Alpenraums.
Nicht alle Unterzeichner
der Alpenkonvention
sind jedoch bereits bei
der praktischen Umset-
zung. Bisher hat nur Ös-
terreich durch verfas-
sungsgerichtliche Prü-
fung des Protokolls „Bo-
denschutz“ dieses zur
Anwendung bestätigt.
Um eine zukunftsfähige
Entwicklung zu sichern,
ist die Protokollratifizie-
rung von einigen Part-
nerländern und der EU
erst noch zu vollziehen.
Eine weitere Initiative ist das INTERREG III B „Alpine Space“ der
Europäischen Union. Das noch bis 2006 laufende Alpenregion-
förderprogramm der EU wird finanziert durch den Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE). Über 50 transnationale
Projekte erarbeiten Methoden und Maßnahmen unter anderem
zur „Förderung des Alpenraums als wettbewerbsfähigen und at-
traktiven Lebens- und Wirtschaftsraum“.
Mit Hilfe dieser und anderer europäischer Initiativen sollte es ge-
lingen, die Alpen als Natur- und Kulturraum nachhaltig zu si-
chern und zugleich die wirtschaftlichen Interessen und Bedürf-
nisse der dort ansässigen Bevölkerung zu befriedigen.7

Bereits vor 10 000 Jahren nutzten Men-
schen die Alpen als Handelsraum für den
Austausch von Waren wie Salz und Wein.
Später siedelten aufgrund von Bevölke-

rungsdruck immer mehr Bauern in die entlegenen Täler der Berge
und legten den Grundstein für die Almwirtschaft. Heute sind es
vor allem das Freizeitbedürfnis der Städter und der Tourismus,
welche hauptsächlich zur Wertschöpfung der Alpengemeinden
beitragen. Die Alpen sind aber nicht nur Kultur- und Wirtschafts-
raum, sie haben aufgrund transnationaler Verkehrswege auch

große Bedeutung für außeralpine Gebiete. Doch die vielfältigen
Interessen der Nutzergruppen und die steigende Beanspruchung
durch den Menschen sind gefährlich: Verkehr und Klimawandel
zählen mittlerweile zu den größten Bedrohungen für das Berg-
ökosystem. Daher bedarf es nachhaltiger Sicherungsmaßnah-
men: Die bedeutendsten Institutionen mit grenzüberschreitender
Zusammenarbeit für den Alpenraum sind die Internationale Al-
penschutzkommission CIPRA (Commission Internationale pour
la Protection des Alpes), die Alpenkonvention und das Interreg III
B-Programm „Alpine Space“ der EU.
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Raumplanung und nachhaltige 
Entwicklung

Naturschutz und Landschafts-
pflege

Berglandwirtschaft

Bergwald

Bodenschutz

Tourismus und Freizeit

Energie

Verkehr

Streitbeilegung

in Arbeit:

Bevölkerung und Kultur

Wasserhaushalt

Luftreinhaltung

Abfallwirtschaft

Die Protokolle der
Alpenkonvention

Die europäischen Initiativen sollen verschiedenartige Interessen und Bedürf-
nisse in Einklang bringen
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Almwirtschaft im Stubai

Zukunftsträchtig: Schienenverkehr durch die Alpen
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KULTURRAUM ALPEN 
Programme zu Schutz und Sicherung der Alpenregionen


